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I. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebav.ungsplanes 8/71 ist 
durch einen grauen Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 

Der Plan erfaßt die Grundstücke Eentingsbank Haus Itrn. 26 -
40 und die südöstlich angrenzenden Grundstücke bis zur 

Straße Kevelohbusch. 

11. Allgemeines 

Der vorliegende Bebauungsplan 8/71 erfaßt einen Teilbereich 

des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes "1"Ientingsbank/ Treib-
weg / Kessingstraße" (Nr. 323) .  Dieser Plan enthält Festset-
Zungen über die Zrschließung des Geländes südlich der Straße 

Mentingsbank für Wohnbauzwecke. Es sind I- und II-geschossi-

ge Ein~sl-und Doppelhäuser vorgesehen, die zum Teil mit der 

Längsseite und zum Teil mit dem Giebel zur Erschließungs-

straße (Kevelohbusch) errichtet werden sollen. 

Im Zuge der zur Verwirklichung des Bebauungsplanes eingelei-

teten Bodenordnung hat es sich als zweckmäßig und sinnvoll 

erwiesen, anstelle der giebelständigen Einzelhäuser eben-

falls Doppelhäuser mit Frontstellung zur Straße Xevelohbusch 

vorzusehen, da nur so die erforderliche Anzahl Baugrundstücke 

zur Berücksichtigung aller Umlegungsbeteiligten geschaffen 

werden können. 0 
Während bisher lediglich 6 Baugrundstücke aus dem Ilinterge-

lände der Besitzungen Mentingsbank Haus Nrn. 26 - 40 gebildet 
werden konnten, ermöglicht die Lnderung die Bildung von 9 
Baugrundstücken. In Anpassung an die östlich angrenzende Be-

bauung an der Straße "Xevelohbusch" und an die Bebauung an 

der Straße Mentingsbank ist zugleich anstelle der bisher I-

geschossigen Bauweise eine 11-geschossige Nutzung festgesetzt. 

Für die südlich gegenüberliegende ebenfalls 11-geschossige 

Hinseler Schule entstehen dadurch keine Beeinträchtigungen. 

Dies gilt auch für das südöstlich benachbarte Kleinsiedlungs-

gebiet im Bereich der Kessingstraße, Treibweg und Keveloh-

straße. 
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111. Bodenordnende und sons t ige  Maßnahmen sowie Kosten 

Die Bodenordnung kann e r s t  zum Abschluß gebracht werden, 

wenn d e r  Bebauungsplan N r .  323 rechtsverbindl ich  geändert 

worden i s t .  

Der S tad t  entstehen durch d i e se  Ünderung gegenüber den 

s e i n e r z e i t  für den Bebauungsplan N r .  323 e r m i t t e l t e n  Kosten 

keine Mehrkosten. 

I V .  Aufhebunp rech t sverb ind l icher  Baulei tpläne 

M i t  dem I n k r a f t t r e t e n  des Bebauungsplanes N r .  8/71 g e l t e n  

d i e  Festsetzungen des Bebauungsplanes N r .  323 fü r  dessen 

Geltungsbereich a l s  aufgehoben. 

Essen, den 22. Apr i l  1971 

Stad td i r ek to r  
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